
II-3g31 (f TI 'J ' 
. er CI a~cn zu (fcn Stcn{lr,r:1rhj~chcn Protoko Ilcn 

des Nationalrates xv. Gcsetzgcbur~~periode 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A n t rag Präs.: \982 -05- , 2 

betreffend eine Novelle zum Wasserbautenförderungsgesetz 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

- . 
Bundesgesetz vom •••••••••••••• 1982, mit 

No.11b IA 

dem das vlasserbautenförderungsgesetz geändert wird 

~er Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wasserbautenförderungsgesetz, BGBl. Nr. 34/ 
1948, in der Fassung des Bundesgesetzes EGBl. Nr. 565/ 
'1979 wi;r:d geändert' \vie .folgt: 

1. In § 1 Abs. 1 ist fo~gende neue Z 4 anzufügen: 

"4. Grunderwerb und "liederherste11ungen im Zusammen­
hang mit den in Z 1 1i t. e und fangeführten 11aßnahmen." 

2. In § 1 Abs. 2 tritt anstelle des Klammeraus­
druckes U(§ 10h)" der Klammerausdruck "(10i)lI. 

3. § 1a Z 10 hat zu lauten: 

"10. als 1tlasserversorgungsanlagen Anlagen (Ba.u­
werke, Rohrleitungen und Einrichtungen), die zur 
Beschaffung, Reinigung oder sonstigen Aufbereitung, 
Weiterleitung, Speicherung und Verteilung von 
Trink- oder Nutzwasser bis zur ÜbergabesteIle an 
den Letztverbraucher erforderlich sind; dazu ge­
hören auch Betriebs- und Nebengebäude einschließ­
lich der Erst- und Mindestausstattung;" 
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. 4. § 1a Z 12 hat z~ lauten: 

"12. als Abwasserbehandlungsanlagen Anlagen (Bau­
werke und zugehörige Einrichtungen), die zur Ver­
besserung der Beschaffenheit oder zur Verminderung 
der Menge des Schmutz- und Niederschlags,.,assers 
.zwecks Reinhaltung der Gewässer erforderlich sind; 
dazu gehören auch Betriebs- und Nebengebäude ein­
schließlich der Erst- und Mindestausstattungjlt 

5. In § 1a ist nach der·Z 14 eine neue Z 15 einzu­
fUgen; die bisherige Z 15 erhält die Bezeichnung 
"16"; die neue Z 15 hat zu lauten: 

u 15. als Klärschlammbehandlungsanlagen Anlagen (Bau­
werke und zugehörige Einrichtungen), die zur Besei­
tigung oder Jerwertung der bei der Abwasserbehand­
lung anfallenden Stoffe oder deren gemeinsamer Be­
handlung mit Abfallstoffen dienen; dazu gehören 
auch Betriebs- und Nebengebäude einschließlich der 
Erst- und Mindestausstattungj" 

6. § '3 Abs. '3 hat zu lauten: 

"(3) Das Ausmaß der Gewährung von Bundes- und Fonds­
mitteln und die Darlehens~edingungen haben sich 

• 

darauI zu beschränken, die Finanzierung von Haßnahmen 
gemäß § 1 einschließlich von Leistungen sicherzustel­
len, die die Voraussetzung für solche Maßnahmen 
bilden, wie die Herstellung von Zufahrtswegen zur 
Eaustelle. Für andere mit der Verwirklichung dieser 
Maßnahmen verbundene Leistungen dürfen Bundes- oder 
Fondsmittel nicht gewährt oder bereitgestellt werden." 

7. In § '3 Abs. 4 tritt anstelle der Verweisung II§ 1 Abs. 1 
Z 2 1it. c und Z 3" die Ver..reisung II§ 1 Abs. 1 Z 2 
lit. c sowie Z '3 und 4". 

176/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 21

www.parlament.gv.at



8e § 10 hat einschließlich seiner, Überschrift zu 
lauten~ 

"Wasserversorgung ~ Abv.vasserablei tung ~ Abwasserbehand­
lung und Klärschlammbehandlung 

§ 10 .. (1) :klir die Errichtung ll Er\\leiterung oder Ver­
besserung öffentlicher WasserJersorgungs-, Abwasser­
ablai tungs= 9 Abwasser'behandlungs- oder Klärschlamm- ' 
behandlungsanlagen kann der vlasserwirtschaftsfonds 
(§ 10i) den im Abs& 4 genannten Förderungswerbern 
Darlehen bis zu 60 vH der Kosten gewähren~ Das zu­
,lässige Ausmaß des Darlehens erhöht sich um 10 vH 
der Kosten 

1& für die im Abs9 5 Z 1 bis 6 angeführten Fälle, 
sofern diese Anlagen zufolge 

, a) verhältnismäßig langer' Zu- oder Ableitung, 

b) besonders ungünstiger Bodenverhältnisse (Schwimm­

sand, Noorboden" Fels)9 
c) künstlicher Hebung besonderen Ausmaßes, 
d) mehrstufiger oder einer in der Reinigungswirkung 

zumindest gleichwertigen Abwasser- oder Klär­
schlammbehandlung'oder 

e) mehr stufiger Roh\1asseraufberei tung 

einen weit über dem Durchschnitt liegenden Kosten­
al~wand erfordern, sowie 

2 0 für regionale oder überregionale Anlagen o 

Es erhöht sich um 20 vH der Kosten fUr mehr stufige 
regionale oder überregionale Abwasserbehandlungsan­
lagen nac'h einem biologischen ouer einem in der Rei­
nigungswirkung zumindest gleichwertigen Verfahren. 

(2) Bei regionalen oder überregionalen ''lasserversor­
gungsleitungen oder Abwasserableitungen kann nach 
endgültiger Feststellung des Förderungsaus~aßes 
(§ 16 Ab8~ 4) für die Errichtung verhältnis~äßig lan­
ger oder zufolge besonders ungünstiger Bodenverhält­
nisse überdurchschnittlich kostenaufwendiger Verbin­
dungs- oder Ableitungen an die Stelle eines Teiles 
des Darlehens gemäß Abso 1 dann ein nicht-rUckzahl-
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barer Beitrag des Wasserwirtschaftsfonds bis zu 
10 vH der Kosten dieser Anlageteile treten, wenn 
Bonst die Erriohtung der geplanten regionalen oder . 
überregionalen Anlage dem Förderungsw~rber wirt­
schaftlich nicht zumutbar wäre" Diese Voraussetzung 
gilt jedenfalls als gegeben, wenn die sich aus dem 
Anschluß an die regionale oder überregionale Anlage 
ergebende finanzielle Belastung den vom Bundes­
minister für Bauten und Technik nach Anhörung der 
Wasserwirtschaftsfondskommission (§ 10i Abso 3) je 

nach Art der Anlage festzusetzenden bundeseinheit­

lichen Grenzwert (§ 10f Abs. 1 und 2) über-

steigt& Die nicht=rUckzahlbaren Beiträge können bis 
zur Gesamthöhe der dem \'lasserwirtschaftsfonds auf 
Grund des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes zufließen­
den Mittel (§ 10k Absß 1 Z 1) gewährt werden$ 

(3) Können während der Bauzeit anfallende Baukosten . 
we~er aus Eigenmitteln nooh aus öffentlichen Mitteln 
gedeckt werden, oder wUrde durch ·die Aufnahme sonsti-. 

ger Framdmittel eine unzumutbare finanzielle Bela-
stung entsteheng so kann der \fasserwirtsoha:ftsfonds 

frühestens ein Jahr nach Baubeginn zur Zwischenfinan­
zierung Darlehen bis" zu 10 vH der Kosten gewähren. 
Diese Darlehen dürfen bis zur Gesamthöhe der dem Was-
serwirtschaftsfonds auf Grund des jeweiligen Bundes­
finanzgesetzes und der nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 7 Abs o 2 Z 2 lit@ b des Finanzausgleichsgesetzes 

1979, BGBl" Nr ... 67311978 g zuf'ließenden Mittel (§ 10k 
Abs@ 1 Z 1) gewährt werden o 

(4) ·Darlehen gemäß Abs., 1 und 3 sowie Beiträge gemäß 
Abso 2 können gewährt werden 
1" Gemeinden D 

2. sofern eine Gebietskörperschaft die Haftung für 
die Rückzahlung und Verzinßung Ubernia~t oder 

sonst eine geeignete Sicherstellung besteht 
a) \'lassergenossenschaften (§§ 73 ff" des Wasser­

rechtsr;esetzes)~ 
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b) "lasserverbänden (§§ 87 ff. des \'lasserrechtsge­
setzes) , . 

c) sonstigen Unternehmen zur Wasserversorgung, 
Abwasserableitung, Ab\lasserbehandlung oder Klär­

schlammbehandlung, an denen Gebiet3körperschaf­
ten zu mehr als der Hälfte beteiligt sind oder 
die durch Bundes- oder Landesgesetz errichtet 
worden sind. 

(5) Bei der Vergabe der Mittel ist vorzüglich auf re­
gionale und überregionale Anlagen und die an diese 
angeschlossenen Anlagen sowie auf solche Anlagen 
Bedacht zu ~ehmen, 
1. die zur Sicherung einer ausreichenden Wasser­

versorgung in beson4ers wasserarmen Gebieten er­
richtet werden; 

2. die im Bereich von stark verunreinigten Gewäs­
sern oder in Gebieten mit besonders schutzwür­
digen Wasservorkommen errichtet werden und der 
Verbesserung der vTas"serbeschaffenhei t des Vor­
fluters und dem Schutz von Wasservorkommen 
überörtlicher Bedeutung dienen; 

3. die vom Bundesmini'ster für Land- und Forstwirt­
schaft gemäß § 100 Abs. 2 des' \1asse'rrechtsgesetzes 
zu bevorzugten \'lasserbauten erklärt worden sind; 

4. deren Errichtung wegen zwischenstaatlicher 
Verp~lichtungen vordringlich ist; 

5. deren' Verlauf sich mit der Trasse einer im Bau 
befindlichen Bundes- oder Landesstraße deckt 
oder deren Errichtung im Zusammenhang mit dem 
Bau einer Bundes-oder Landesstraße erforderlich 
ist; 

6. deren ErrichtLUlg oder Erweiterung zur Abwendung 
eines unmittelbar drohenden Notstandes oder zur 
Beseitigung der Folgen eines Notstandes - unbe­

schadet des § 15 - erforderlich ist." 
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9. In § 10a Abs e 1 tritt anstelle des Klammeraus­
druckes U(§ 10j Abs~ 1 Z 1)U der Klammeraus­
druck II(§ 10k Absa 1'Z 1)11" 

10. § 10a'Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Für die Wasserversorgung sowie für die 
Ableitung und Behandlung der Abwässer von Be­
trieben des Gas-cgewerbes im Bergland - ausge­
nommen Schutzhütten (Abs~ 1) - und von Berg­
stati?nen von Seilbahnanlagen zur Personenbe­
förderung kann der Wasservlirtschaftsfonds Dar­
lehen bis zu 40 vH der Kosten gewähren, wenn 
sich diese Objekte in Streulage befinden und 
.aus Landesmitteln ein Darlehen oder ein Bei­
trag in mindestens halber Höhe des Fondsdar­
lehens gewährt wird6 Das Fondsdarlehen ist in 

geeigneter vleise sicherzustellen .. n 

11. § 10b Abs .. 1 hat zu lauten:' 

"(1) Zur Errichtung, Er-fleiterung oder Verbesserung 
betrieblicher Abv/asser- oder K.lär3chlar.n.I:lbeh~dlun.gs­
anlagen sOlde für ab\'/a~3erbezogene I1aßnahmen irmer­
betrieblicher Art kann der Wasse~iirtschaftsfonds 
den zur Einleitung der Abwässer in ein Gewässer oder 
in eine öffentliche Abwasserableitungsanlage Berech­
tigten Darlehen gewähren, wenn 
1. die Behörde dem Berechtigten die Errichtung oder 

Erweiterung ~iner Abwasserbehandlungsanlage im 

Sinne der §§ 32 und 33 des Wasserrechtsgesetzes 
bewilligt oder vorschreibt, 

2. das öffentliche Kanalisationsunternehmen die Ein­
leitung der Abwässer von einer Vorreinigung ab­
hängig macht oder 
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3. es sich um Anlagen zur vollständigen Beseitigung 
. der Abwässer oder arjallender Stof~e handelt 

und die Errichtung oder Erweiterung der Anlage dem 
.Berechtigten nur bei Gewährung eines Fondsdarlehens 
zumutbar ist. § 10 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. 
Die Darlehen können bis zur Gesamthöhe der dem Wasser­
wirtschaftsfonds auf Grund des jeweiligen Bundesfinanz­
gesetzes zufließenden Mittel (§ 10k Abs. 1 Z 1) sowie 
der Rückzahlungen und der Zinsen aus den für diesen 
Zweck gewäl'r,..ten Darlehen (§ 10k Abs .. 1 Z 5 und 6) 

gewährt werden. Wei tera können Darlehen aus Mitteln 
von Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten (§ 10k 

Abs. 1 Z 7) gewährt werden, die für diesen Zweck auf­
genommen wurden." 

12. § 10d Abs. 1 hat ~u lauten: 

"(1) Vor Erledigung der Antrti.ge auf Gewährung 
eines Darlehena (§§ 10 Abs. 1, 10a Abs. 2 und 
10b) oder eines nicht rückzahlbaren Beitrages 
(§§ 10 Abs. 2, 10a Abs. 1 und 10f Abs. 4) ist 
mit der in § 10i Abs. 5 getroffenen Ausnahme 
die Vlasserwirtschaftofondskommission anzuhören. 
Im Falle der Erledigung im Sinne des Antrages 
hat der Wasserwirtschaftsfonc.1s, bei Vorhaben 

nach § 10a Abs. 1 zur Wasserversorgung von 
Bauernhejfen und Einzelsiedlungen land- und 
forstwirtsch<lf~licher Dien::;tnehmer im Einver.­
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
li'orstwi:z;-tschaft, bei Vorhaben nach § 10b im 
Einvernehmen mi t dem DUl1desminister für lIand~l, 
Gewerbe und Industrie, dem Antragsteller eine 
schriftliche Zusicherung zu erteilen. Mit der 
schriftlichen Zusicherung erwirbt der Förderungs­
werber einen Rechtsanspruch auf die Förderung. 

C In der Zusicherune kann vereinbart werden, daß 
. . 
Förderunesbeträge an'einen Auftragnehmer des 
.Förderungsne~~ers zugezählt werden dürfen, wenn 
dieser trotz wiederhol ter Mahn"mg seinen begrün­
deten Zahlungsverpflichtungen aus dem Auftrags­
verhäl tnis nicht nachkommt. U 
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13~ In § iOd Abs~. 2 tritt an die Stelle des \"ort~s 
IIDeckungsrUcklasses" das Wort "Rückbehaltes" .. 

14. § 10e AbsG 1 hat zu lauten: 

Ir( 1) Die gemäß den §§ 10 Abs .. 1 und 10a Abs. 2 
g~währten Darlehen sind jährlich mit mindestens 
1 vH und höchstens 3 vH des jeweils aushaftenden 
Kapitals zu verzinsen und in Annuitäten zurück­
zuzahlen; dabei darf die Zahl der gleichbleibe~den 
Halbj~resbeträge 60 nicht übersteigen. 

Darlehen gemäß § 10 für die Errichtung, Erweite­
rung oder Verbesserung regionaler oder überregio­
naler Anlagen zur Reinhaltung von Seen in deren 
näherem Einzugs- oder Abflußgebiet·, das sind Ab­
wasserbehandlungsanlagen (zentrale Kläranlagen) 
mit mehrstufiger oder in der Wirkung zumindest 

gleichwertiger Reinigung, Ufersammler, See­

druckleitungen~ Hebeanlagen (Pumpwerke) sowie 
Verbindungsleitungen zwischen diesen Anlagen und 
den Ortskanalnetzen oder den Vorflutern, sind je­
doch in höchstens 100 gleichbleibenden Halbjahres­
beträgen zurückzuzahlen .. Die gemäß § 10b gewällrten 
Darlehen sind jährlich mit 3 vH zu verzinsen und 
in Annuitäten zurückzuzahlen; die Zahl der gleich­
bleibenden Halbjahresbeträge hat höchstens 40 zu 
hetragen. Die gemäß § 10 Aba. 3 gewährten Darlehen 
sind jährlich mit 3 vH zu ve~zinsen und spätestens 
zwölf Monate nach Vollendung der Anlage (Abs. 2) zu~ 
rückzuzahlen. Die Tilgungsdauer der.Darlehen nach 

§ 10, § 10a Abs. 2 und § 10b ist so zu bemessen, 
daß sie die voraussichtliche Bestanddauer der 
Anlage nicht übersteigt; die näheren Regelungen 
werden vom Bundesminister für Bauten und Technik 
nach Anhörung der Wasservdrtschaftsfondskommission 
(§ 10i Abs. 3) getroffen." 
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15. § 10e Abs. 5 hat zu entfalleno 

16 0 Nach § 10e \'lird ein neue.r § _i0f eingefügt; die 
bisherigen §§ 10f bis 10k sind als §§ 10g bis 10 1 

zu bezeichnen~ Der neue § 10f hat einschließlich 
seiner Überschrift zu lauten: 

"Stundung und Umwandlung von Darlehen 

§ i0!. (1) Im Falle von Abwasse~ableitungs-~ Abwasser­
behandlungs- oder Klärschlammbehandlungsanlagen 
oder von \1asserversorgungsanlagen einschließlich der 
angeschlossenen Anlagen,kann der Waaser.tirtschafts­
fonds nach ~ndgültiger Feststellung des Förderungs­
ausmaßes (§ 16 Abs c 4) einen Teil der fälligen Annui­
täten ohne Anrechn~~g zusätzlicher Zinsen für einen 
sol-chen Zeitraum stunden 9 wie es notwendig ist f um 

die sich aus der Herstellung der Anlage ergebende 
finanzielle BelastWlg unter Bedachtnahme auf' einen 
vom Bundesminister für Bauten und Technik nach An­
hörung der Wasserv.rirtschaftsfondskommission (§ 1'oi 
Aba. 3) für die betreffende Anlageart festzusetzen-­
den bundeseinheitlichen Grenz\vert auf ein zumutbares 
Ausmaß zu senkenD Die finanzielle Belastung gilt als 
nicht mer~ zumutbar 9 wenn sowohl der Vergleichswert~ 
der bei Anwendung eines vom Bundesminister für Bau­
ten und- Technik nach Anhörung der \'lasserwirt schafts­
fondskommission nach bundeseinheitlichen Richtlinien 
festzusetzenden Schemas einer Aufwandsrechnung er­
mittelt wird, als auch der Vergleichswert, der sich 
nach Maßgabe der eingehenden Benützungsgebühren zu­
züglich der zur Deckung des Jahresaufwandes gewähr­
ten Zuschüsse von Gebietskörperschaften ergibt 9 den 

für die Anlageart festgesetzten bundeseinheitlichen 
Grenzwert überschreitet. Der gestundete Betrag darf 
den tatsächlichen Gebarungsabgang nicht überschrei­
ten. 

(2) Die Grenz''v'erte gemäß Abs.. 1 sind unter Bedacht­
nahme auf die io Bundesdurchschnitt sich ergebenden 
finanziellen Belastungs',.,rerte bei den entsprechenden 
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vom "lasserwirtschaftsfonds geförderten Anlagen 
festzusetzen. Die Bindung der Grenzwerte an die 
'Ent,"icklung eines von der. 1,vasserwirtschaftsfonds­
kommission festzusetzenden Index ist zulässig. 

(3) Jedoch darf auch bei einer stlli~dung gemäß Abs. 1 
die Anzahl der halbjährlichen Rückzahlungsraten bei 
Darlehen für Naßnahmen gemäß § 10b 60, bei Dar­
lehen für regionale Seenreinhaltemaßnahmen 100 und 
im übrigen 80 nicht überschreiten. 

(4) Konnte eine Überschreitung des jeweiligen Grenz-' 
wertes (Abs. 2) auch durch eine längerfristige stun­
dung gemäß Abs. 1 nicht vermieden werden, so kann 
zum Stundungsende an die Stelle eines Teiles des gemäß 
§ 10 Abs. 1 gewährten Darlehens ein nicht-rückzahl-

. barer Beitrag des \'lasserwirtschaftsfonds treten. Die 
nicht-rückzahlbaren Beiträge können bis zur Gesamt­
höhe der dem Wasserwirtschaftsfonds auf Grund des 
je\'ieiligen Bundesfinanzgesetzes zufließenden Mittel 
(§ 10k Abs. 1 Z 1) gewährt werden. 

(5) Im übrigen darf der \'iasserwirtschaftsfonds dem 
Antrag auf Stundung der Rückzahlung nur aus triftigen 
Gründen und unter Anrechnung zusätzlicher Zinsen in 
llalber Höhe der Verzugszinsen (§ 10e Abs. 4) für höch­
stens vier An..'I1ui täten zustimmen. It 
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170 § 10k Abs$ 1 hat zu lauten: 

1!(1) Die !'ritte1 des Fonds werden aufgebracht: 

1" durch Zuwendungen aus Bundesmitteln nach Haß­
gabe der für diese Zwecke im Rahmen des je',vei­
ligen B~~desfinanzgeqetzes verfügbaren Förde­
rungsmittel und nach Maßgabe der Bestimmungen 

des § 7 Abso 2 Z 2 1it" b und Abs~ 3 des Fi­
n&~zausgleichsgesetzes 1979 9 BGßl& Nro 673/1978; 

2. aus einem Anteil ven 1 v 20225 vH des Aufkommens 
der veranlagten oder im Abzugswege eingehobenen 
EinkomInensteuer und Körperschaftsteuer ; 

3e aus einem Anteil von iO g 5 vH 
a) der Eingänge aus dem Wohnbauförderungsbeitrag 

nach dem B~~desgesetz über die Einhebung 

. eines 'rlohnbauförderungsbei trages ~ BGBl" Nr" 

13/1952; 
b) der Leistungen der Hypothekargläubiger nach 

§ 8 des vTohnhaus-Wiederau.fbaugesetzes ll BGBl .. 

Nr" 130/1948, 
4~ durch Zuwendungen aus La.."'1desmi tteln nach Haßgabe 

diesbezüglicher landesrechtlicher Vorschriften, 
wobei diese Beträge unter sinngemäßer Anwendung 
des § 11 Abs o 2 bis 4 des Bundesgesetzes über 
die Errichtung eines Krankenanstalten-Zusammen­

arbeitsfond3~ BGBlc Nro 454/1978 9 vom Bund an 
den Wasserwirtschaftsfonds zu überweisen sind; 

5~ durch Rückzahlungen aus Darlehen, 
6~ durch Zinsen von gewährten Darlehen und durch 

Erträgnisse veranlagter Fondsmittel; 

7Q durch Aufnahme von Anleihen 9 Darlehen und son­
stigen Krediten; 

8 d ' t . d d Ert··· ,q 
G uren sons 1ge Zuwen ungen un ragnlsse. 

18. In § 11 Abs. 6 tritt anstelle der Verweisung 
II§§ 10 bis 10g" 'die Ver,veisung u§§ 10 bis 10h"" 
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19. In § 11 Abs. 7 tritt anstelle der Beze~chnung 
It§§ 4 bis 10g" die Bezeichnung It§§ 4 bis i0h". 

20. In § 12 Abs. 4 tritt anstelle der Verweisung 
u§§ 10 bis 10g" die Verweisung It§§ 10 bis 10h ll

• 

21. In § 14 Abs. 2 tritt anstelle der VerNeisung 
tI§§ 8 oder 10 bis'10g" die Verweisung ,,§§ 8 

oder 10 bis 10h". 

22. In § 15 tritt anstelle des Klammerausdruclces 
II(§ ,10j)" der Klammerausdruck ,,(§ 10k)" sowie 
anstelle der Bezeichnung ,,§§ 2 und 4 bis 10g" 
die Bezeichnung ,,§§ 2 und 4 bis 10h"., 

23. § '19 Abs. 1 hat zu lauten: 

n (1 ) ?tUt der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind' 
hinsichtlich 
1. des § '10k Abs. 1 Z 1 'bis 4- und Abs. 2 der Bundes­

minister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bauten und Technik, 

2. des § iOd Abs. 4 und des § 10 1 der Bundesminister 
für Justiz, 

3. des § 10i Abs. 4 und des § 15 die Bundesregierung, 
4. des § 17 bezüglich der Befreiung von Gerichts­

gebühren der Bundesminister für Justiz im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, im 
übrigen der B~~desminister fUr Finanzen, 

5. des § iOd Abs. 1, soweit es sich um Vorhaben gemäß 
§ 10b handelt, der Bundesminister für Bauten und 
Technik.im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und, Industrie, 

6. des § iOd Abs. 1, soweit es sich um die dort ange­
für~ten Vorhaben gemäß § i0a Abs. 1 handelt, der, 
Bundesminister für Bauten und Technik im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft, 
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7. der §§ 10 bis 100, des § iOd mit Ausnahme des 
. Abs. 4 sowie unter Bedachtnahme auf Z 5 und 6, 

der §§ 10e .bis i0h, des § 10i mit Ausnahme des 
Abs. 4, des § 10j, des § 10k Abs~ 1 Z 5 bis 8, 
des § 11 Abs. 5 und 6 und des § 12 Abs. 4 sowie 
der §§ 1 bis 3, des § 11 Abs. 7 und 8 und des 
§ 12 Abs. 5 bis 7, soweit eine Förderung aus 
Fondsmitteln oder gemäß § 5, erfolgt, der Bundes-
minister für Bauten und Technik, 

8. im übrigen der Bundesminister für Land- und Forst~ 

wirtschaft 
betraut .. 

Artikel 11 

. Das Bundesgesetz vom 24. November 1972 über die 
Zu\V'eisung von Anteilen an der Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer flir Z'Necke der Wohnbauförderung 
und des Familienlastenausgleichs BGBl. Nr. 443/1972, 
wird wie folgt geändert: 

§ 2 hat zu lauten: 

"§ 2. Die Anteile betragen: 
Für Zwecke der \'lohnbauförderung 10,24775 vH, für 

dieFörder~~g durch den Wasserwirtschaftsfonds 1,20225 vH 
und für Zwecke des Familienlastenausgleiches 2,29 vH 
des Aufkommens der veranlagten oder im Abzugswege einge­
hobenen Einkommensteuer und Körperschaftsteuer .. n 

Artikel 111 

Das \'lohnbauförderungsgesetz 1968 i BGBl. Ur. 280/1967, 
zuletzt geänder~ durch das Bundesgesetz BGBl. Nr .. 560/ 
1980, wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 hat zu ~auten: 

"(1) Die Bundesmittel gemäß § 4 sind unter Bedacht­
nahme auf die gemäß § 10k Wasserbautenförderungsgesetz, 

"BGB1. Nr. 34/1948, und gemäß Abs. 4 abzuziehenden Beträge 
den einzelnen Ländern nach Hundertsätzen als zweckgebun­
dene Zuschüsse zuzuteilen"," 
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Artikel IV 

Übergangsbestimmungen 

(1) Auf Anträge auf Gewährung von Förderungsbeiträ­
gen aus Mitteln des Wasserwirtschaftsfonds, zu denen die 
Zusicherung bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes ergangen ist, sind die bisher geltenden Bestim­
mungen ,.,ei terhin anzu\'/enden, sofern nicht der Förderung­
nehmer die Anwendung der Bestimmungen des p~t. I bean­
tragt. Ein solcher Antrag - ausgenommen Anträge auf Stun­
dung - kann "nur gestellt werden, solange das Förderungs­
ausmaß nicht endgültig festgestellt ist (§ 16 Abs. 4). 

(2) Eine Stundung darf nur für Te"ile von Darlehen 
bewilligt 'v/erden, die nach dem 31. Dezember 1979 zur 
Rückzahlung fällig wurden. 

Artikel V 

Art. 11 letzter Satz des Bundesgesetzes, BGBlo 

Nr. 565/1979, hat zu lauten: 

"Jedoch ist in all diesen Fällen auf Antrag des 
Förder~~gswerbers Art. I dieses Bundesgesetzes anzu­
wenden, sofern - ausgenommen Begehren auf Rückzahlung 
eines Fondsdarlehens in Annuitäten - das Förderungs­
ausmaß noch nicht endgültig festgestellt ist- (§ 16 

Abs. 4)". 

Artikel VI 

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet-sich 
mit Ausnahme des Art. 11 und 111 nach § 19 des V[asser­
bautenförderungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 24. 
Mit der Vollziehung des Art. 11 und 111 ist der Bundes­
minister für Finanzen, hinsichtlich des Art. 111 im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Bauten und Technik, 
betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag 

unter Verzicht auf die Erste Lesung dem Bauten­

ausschuß zuzuweisen. 
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Beg r ü n d U TI 9 : 

Der gegenständliche Initiativantrag sieht im wesentlichen 

folgende Änderungen vor~ 

1.) Schaffung der Möglichkeit!' Fondsdarlehen zur Zwischen­

finanzierung zu gewähreno 

Diese Darlehen sollen ein Jahr nach Baubeginn gewährt 

werden i die Rückzahlung des Kapitals soll 1 Jahr nach 

Bauende erfolgen Q die Zinsen - 3 % - sind während der 

Bauzeit laufend' zu entrichten; Voraussetzung: Finanzierungs­

lücke während der Bauzeit~ die durch Eigenmittel oder 

Kapitalmarktmi t.tel nicht oder nur roi t unzumutbarer Be­

lastung geschlossen werden kann. Ausmaß: his zu 10 % 

der Kosten. 

2.) Ausdehnung der Möglichkeit der i1 qualifizierten it Stundung 

(ohne zusätzliche Zinsen) - einschließlich einer all­

fälligen anschließenden Umwandlung in einen Beitrag .­

auf regionale oder überregionale Wasserversorungsan­

lagen sowie auch nicht-regionale Abwasseranlageni 

Stundung der Annuitäten (derzeit: Tilgungsraten); Ver­

längerung der Gesamtlaufzeit durch die Stundung. (Die 

Stundungsbestimmungen sollen auch in Fällen anwendbar 

sein g in denen Darlehensteile nach dem 1.1.1980 fällig 

geworden sind 0 ) 

3.) Gleichstellung der Wasserversorgungsanlagen mit den Ab­

wasseranlagen hinsichtlich des höchstzulässigen Darlehens­

ausmaßes (60 v. H. statt derzeit 50 v. H. der Kosten). 

4.) Erhöhung der höchstzulässigen Darlehenslaufzeit bei 

regionalen und überregionalen Wasserversorgungsanlagen 

(60 statt derzeit 40 Halbjahresraten) . 

176/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 15 von 21

www.parlament.gv.at



- 2 -

5.) Erhöhung der höchstzulässigen Darlehenslaufzeit bei 

betrieblichen Abwasseranlagen (40 statt derzeit 20 

Halbjahresraten). 

6.) Bei betrieblichen Abwasseranlagen soll die Förderungs­

voraussetzung, daß der Betrieb schon bestehen muß, ent­

fallen. 

7.) Ausdehnung der Förderung von Gastgewerb~betrieben im Berg­

land und von Bergstationen von Personenseilbahnanlagen 

auf die Wasserversorgungsanlagen dieser Objekte. 

8.) Erhöhung des Darlehensausmaßes um 10 % für Wasserver­

sorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen bei besonders 

ungünstigen Bodenverhältnissen (Schwimmsand, Moorboden, 

Fels) • 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird ergänzend 

bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 1 Z. 4): 

Diese Bestimmung dient der KlarsteIlung, daß Fondsmittel 

auch für den Erwerb von Grundstücken, auf denen zu fördern­

deAnlagen (wie Kläranlagen, Hochbehälter, Pumpwerke) er­

richtet werden sollen oder die als SChutzgebiete für Wasser-
.. 

versorgungsanlagen erforderlich sind, im Zuge der Herstellung 

der Anlage gewährt werden' können. Dasselbe gilt für die Wieder­

herstellungen von Straßen u. dgi., deren Beschädigung im 

Zuge der Herstellung einer geförderten Anlage erforderlich ist. 

Zu Art. I Z. 3 bis 5 (§ 1a Z. 10, 12 und 15): 

. - .. ~--- .- -.. 
-_._._._~-,_. -

Die Subsumierung von Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung 
der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Stoffe oder deren 
gemeinsamer Behandlung mit Abfallstoffen unter den Begriff 
"Abwasserbehandlungsanlagen " hat in der Praxis zu Mißverständ­
nissen gefüh.rt-.. 

])ie Trennung in "Abwasserbehandlungsanlagen" und "Klärschlamm­
behandlungsanlagen n zielt darauf ab,. ohne materielle Änderung 
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen kiinftig derartigen 
Mißverständnissen vorzubeugen. 

Ausdrücklich bestimmt wurde, daß - wie auch bei den übrigen 
Anlagen nach den Z 10 und 12 - die' Erst- und Mindestaus­
stattung mitgefördert wird. 

Zu Art. I Z 6 (§ 3 Abs. 3): 

Die NichtberUcksichtigung von Leistungen, wie die Herstellung 
von Zufahrtswegen zu dem Platz, auf dem eine geförderte An­
lage errichtet werden soll, stellt insbesondere im unwegsamen 
Gelände eine Härte dar, die dem Förderungswerber nicht zuwut­
bar ist und manchmal eine technisch und wirtschaftlich opti­
male Lösung verhindert. Die vorliegende Bestimmung soll diese 

Härte beseitigen. 
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Zu Art. I Z 8 (§ 1 0) ~. 

Abs. 1: Diese Bestimmung trägt formal der in den Ziffern 
3 bis 5 vorgenommenen Änderungen der Begriffsbestimmungen 
Rechnung .. Ferner wird klargestellt, daß für überregionale 
Anlagen dieselben besseren Förderungsbestimmungen gelten, 
wie für regionale Anlagen. Weiters soll künftig ein um 
10 vH höheres Darlehensausmaß auch dann zulässig sein, 
wenn ein weit über dem Durchschnitt liegender Kostenattf­
wand zufolge besonders ungünstiger Bodenverhältnisse 
(Schwimmsand, Moorboden, Fels) eintritto 

Gleichzeitig wird das Förderungsausmaß für Wasserversor­
gungsanlagen dem für Abwasserableitungs- und Abwasserbe­
handlungsanlagen angeglichen. 

Abs. 2: Verbindungsleitungen oder Ableitungen bei regio­
nalen oder überregionalen Abwasserableitungsanlagen sowie 
Transportleitungen bei'Wasserversorgungsanlagen ~ind .über­
durchschnittlich kostenaufwendig 9 wenn sie im Verhältnis 
zum Umfang der Anlage sehr lang sind oder in Schwimmsand t 
Moorboden oder Fels verlegt werden. Um eine durch derarti-
ge Leistungen bedingte stark überdurchschnittliche finanziel­
le Belastung der Bevölkerung oder einen Ersatz durch eine 
technisch und vom Gesichtspunkt des Umweltschutzes weniger 
günstige Lösung zu vermeiden, erscheint 'erforderlichenfalls 
der Ersatz eines Teiles des Darlehens durch einen nicht­
rückzahlbaren Beitrag des Fonds als gerechtfertigt. 

Abs. 3: In Abs., 3 wird eine Zwischenfinanzierung für not­
wendige Fälle durch den Fonds vorgesehen. Diese Maßnahme 
erscheint notwendig, da erfahrungsgemäß der Arbeitsfort­
schritt hinter dem vorgesehenen Arbeitsablauf mangels 
flüssiger Mittel zur Zwischenfinanzierung zurückbleibt. 

Abs. 5: Die Neuformulierung stellt klar, daß nicht nur 
die regionalen und überregionalen Anlagen, sondern auch 
die an diese angeschlossenen Anlagen bei der Vergabe der 
Fondsmittel vorzugsweise zu berücksichtigen sind. 
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Zu Art., I Z 10 (§ 10a Ahs .. 2): 

Während für die im § 10a Abs e 1 bezeichneten Per­
sonen nicht rückzahlbare Fondsbeiträge sowohl für die 
Wasserversorgung als auch für die Ableitung und Behand­
lung der Abwässer gewährt werden können,. ist die Gewäh­
rung eines Fondsdarlehens für Betriebe des.Gastgewerbes 
im Bergland und für Bergstationen von Seilbahnanlagen 
zur Personenbeförderung derzeit nur für Anlagen zur Ab­
leitung und Behandlung der Abwässer zulässig. Die Be­
stimmung bezweckt somit eine Einbeziehung der Wasser­
versorgungsanlagen in d~n Kreis der förderungsfähigen 
Objekte. Diese Maßnahme erscheint zur Sicherung einer . 
hygienisch einwandfreien Wasserversorgung zweckmäßig. 

Zu Art" l·Z 11 (§ 10b Abs" 1): 

Die bisherige Beschränkung der Förderungsfähigkeit betrieb­
licher Abwasserbehandlung auf bestehende Betriebe er­
scheint probl.ematisch, da in der Praxis eine Unterschei­
dung zwischen neu errichteten Betrieben und bestehenden 
Betrieben oft schwer zu treffen ist. Dies gilt insbeson-

dere bei solc~en Betrieben, bei denen der Standort verlegt 
wirde• Außerdem sind vorbeugende Maßnahmen, denen schon vom 
Gesichtspunkt des Umweltschutzes der Vorzug zu geben ist, 
vielfach weniger kostenaufwendig, als Maßnahmen, die erst 
einige Zeit nach Aufnahme des Betriebes durchgeführt werden. 
Der vorliegende Entwurf bezweckt somit, die manchmal bei 
der Auslegung des Begriffes "bestehenaer Betrieb" auftreten­
den Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden. 
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Zu Art .. I Z 12 J§ 1Qil. Ab~<>_.J 1:; 
Die Ergänzung des § iOd Abso 1 soll zusätzlich die 

widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmfttel sicher­
stelle~p ohne die Errichtung der Anlage in Frage zu 
stellen, wie dies bei einer Darlehenskündigung gemäß 
§ 10f der Fall iste 

Zu Arto I Z 14 (~ 106 Ab~~ 1}~ 

In dieser Bestimmung werden die Konditionen für die 
gemäß § 10 Abs~ 3 vorgesehenen Zwischendarlehen geregelt. 
Darlehen zur Förderung von betrieblichen Abwasserbehand­
lungsanlagen'sollen durch ·Verdopplung ihrer Laufzeit 
günstiger werden~ 

Im übrigen wurde die Laufzeit der Darlehen vereinheit­
licht und mit 30 Jahren festgelegt~ 

Zu Arto I Z 16 (§ i0f): 

Die bisher in § 10e Abs~ 5 geregelte stundung und die 
im § 10 Abso 2 geregelte mögliche Umwandlung gestundeter 
Darlehensbeträge in einen nicht-rück~ahlbaren Beitrag 
soll in einem neuen § 10f übersichtlich dargestellt 
werden 9 wobei die bisher in den Förderungsrichtlinien 1980 

festgelegten grundsätzlichen Ausführungsbestimmungen mit 
berücksichtigt werden 0 Abweichend von der bisherigen Re-" 
gelung soll nicht nur die Kap i talrückzahlungsrate , son-" 
dern die Annuität (Kapitalrate zuzüglich Zinsen) ge­
stundet werden können, was in den ersten Jahren nach der 
Fertigstellung i in denen erfahrungsgemäß die finanzielle 
Belastung besonders schwierig zu bewältigen ist, ZU" 

einer fühlbaren ~ntlastung führen so11~ Weiters soll 
durch die qualifizierte Stundung auch die Rückzahlungs­
frist für die gestundeten Darlehen verlängert werden, 
damit die mit Ablauf des Stundungszeitraumes mögliche 
Umwandlung gestun.deter Darlehensrückzahlungen in nicht 
rückzahlbare Fondsbeiträge minimiert wirdG 
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,Zu Art .. I Z 17 (§ 10k Abs ... 1 ) "und Art,. 11: 

Durch die neue Formulierung des § 10k sollen die Fi~ 
nanzierungsquellen des Fonds übersichtlicher und budget­
konform gestaltet werden~ Eine materielle Änderung tritt 
dadurch nicht ein., In Entsprechung dieser Formulierung" 
mußte auch das IiAnteilegesetz 19 und das Wohnbauförderungs= 
gesetz 1968 geändert werden~ 
Zu Art", IV: 

Abslb 1: Die Anwendung der ab 1" Jänner 1980 geltenden 
Rückzahlungsbedingungen auch für bereits endabgerechnete 
Forderungsfälle entspricht einer Forderung der Gemein­
den, insbesondere hinsichtlich der Rückzahlungstermine, 
und dient überdies der Verwaltungsvereinfachung", 

Abs o 2: Die Stundung wurde auf jene Darlehensfälle be­
schr&Lkt, die nach dem Inkrafttreten der WBFG-Novelle 
1979 zur Tilgung fällig geworden sind", 

Zu Art.. V: 

Durch diese Ergänzung soll es ermöglicht werden, auch 
endabgerechnete Förderungsfälle auf Annuitätentilgung .- ; 

'Fzustell~n" 
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